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in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und 48/74 A
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die Wich-
tigkeit vertrauensbildender Maßnahmen als Mittel zur Errei-
chung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
bekräftigte,

im Bewusstsein der Vorteile von vertrauens- und sicher-
heitsbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet,

in der Erwägung, dass Verhandlungen zum Abschluss ei-
ner oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum nach wie vor eine Haupt-
aufgabe des Ad-hoc-Ausschusses sind und dass die konkreten
Vorschläge betreffend vertrauensbildende Maßnahmen einen
festen Bestandteil derartiger Übereinkünfte bilden könnten,

1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Ver-
hütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereitschaft
aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag über die
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper49 ihren Beitrag zur Errei-
chung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten;

2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum bietet, dass diese Rechtsord-
nung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrü-
stens in diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist,
diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu stärken und ihre
Wirksamkeit zu erhöhen, und dass es wichtig ist, die bestehen-
den bilateralen und multilateralen Übereinkünfte strikt einzu-
halten;

3. betont, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen Ve-
rifikationsbestimmungen notwendig sind;

4. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, auf, aktiv zur Verwirklichung des Ziels
der friedlichen Nutzung des Weltraums und der Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum beizutragen und im Interesse der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit al-
les zu unterlassen, was diesem Ziel und den bestehenden Ver-
trägen auf diesem Gebiet zuwiderläuft;

5. erklärt erneut, dass die Abrüstungskonferenz als das
einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen die
Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenenfalls
mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt;

6. bittet die Abrüstungskonferenz, die Prüfung und Ak-
tualisierung des in ihrem Beschluss vom 13. Februar 199252

enthaltenen Mandats abzuschließen und so bald wie möglich
während ihrer Tagung 2006 einen Ad-hoc-Ausschuss einzu-
setzen;

7. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Überein-
stimmung in Bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur
Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit
bei der friedlichen Nutzung des Weltraums;

8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durch-
führen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung sol-
cher Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf, die Ab-
rüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilateraler
und multilateraler Verhandlungen über diese Angelegenheit
unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleichtern;

9. beschließt, den Punkt "Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/55

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 10 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)53:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Barbados, Belarus, Indonesien, Iran (Islamische

Republik), Jamaika, Kuba, Russische Föderation, Südafrika, Venezuela (Boliva-
rische Republik).

53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bolivi-
en, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Haiti, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nicaragua, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumä-
nien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
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60/55. Einhaltung der Nichtverbreitungs-, Rüstungsbe-
grenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/86 vom 22. Novem-
ber 2002 und andere einschlägige Resolutionen zu dieser Fra-
ge,

in Anerkennung dessen, dass es ein ständiges Anliegen al-
ler Mitgliedstaaten ist, die Achtung der sich aus den Verträgen,
deren Vertragspartei sie sind, und anderen Völkerrechtsquel-
len ergebenden Rechte und Verpflichtungen zu wahren,

in der Überzeugung, dass es für den Frieden, die Sicherheit
und die Stabilität auf regionaler und globaler Ebene unabding-
bar ist, dass die Mitgliedstaaten die Charta der Vereinten Na-
tionen, die Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und
Abrüstungsübereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind, sowie
andere vereinbarte Verpflichtungen einhalten, 

betonend, dass die Nichteinhaltung dieser Übereinkünfte
und anderer vereinbarter Verpflichtungen durch die Vertrags-
staaten sich nicht nur nachteilig auf die Sicherheit der Ver-
tragsstaaten auswirkt, sondern auch Sicherheitsrisiken für an-
dere Staaten schaffen kann, die auf die in diesen Übereinkünf-
ten festgeschriebenen Beschränkungen und Verpflichtungen
vertrauen,

sowie betonend, dass die Bestandfähigkeit und Wirksam-
keit der Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Abrü-
stungsübereinkünfte und anderer vereinbarter Verpflichtun-
gen die vollständige Einhaltung dieser Übereinkünfte erfor-
dern,

besorgt darüber, dass einige Staaten ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen nicht einhalten,

feststellend, dass Verifikation, Einhaltung und eine im Ein-
klang mit der Charta erfolgende Durchsetzung untrennbar mit-
einander verknüpft sind,

in dem Bewusstsein, dass die Staaten durch die volle Ein-
haltung der sie betreffenden Nichtverbreitungs-, Rüstungsbe-
grenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte und anderer verein-
barter Verpflichtungen zu den Anstrengungen beitragen, die
unternommen werden, um die gegen internationale Verpflich-
tungen verstoßende Entwicklung und Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen, ihren Technologien und ihren Träger-
systemen zu verhüten und nichtstaatlichen Akteuren den Zu-
gang zu derartigen Kapazitäten zu verwehren,

1. unterstreicht, dass die Einhaltung der Nichtverbrei-
tungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte
sowie anderer vereinbarter Verpflichtungen zur Stärkung des
Vertrauens und zur Erhöhung der Sicherheit und Stabilität bei-
trägt;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihren jeweili-
gen Verpflichtungen nachzukommen und sie vollständig ein-
zuhalten;

3. fordert diejenigen Staaten, die ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen derzeit nicht einhalten, nachdrücklich auf, eine
strategische Entscheidung zu Gunsten der erneuten Einhaltung
dieser Verpflichtungen zu treffen;

4. fordert alle Mitgliedstaaten zu einem abgestimmten
Vorgehen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen
des Völkerrechts auf, um durch bilaterale und multilaterale
Mittel alle Staaten dazu zu ermutigen, die sie betreffenden
Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungs-
übereinkünfte und anderen vereinbarten Verpflichtungen ein-
zuhalten, und um diejenigen, die diese Übereinkünfte nicht
einhalten, auf eine mit der Charta der Vereinten Nationen im
Einklang stehende Weise dafür zur Rechenschaft zu ziehen;

5. ermutigt alle Vertragsstaaten, die Vereinten Nationen
und andere internationale Organisationen, ihrem jeweiligen
Mandat entsprechend Maßnahmen im Einklang mit der Charta
zu ergreifen, um zu verhindern, dass Staaten der internationa-
len Sicherheit und Stabilität ernsthaften Schaden zufügen, in-
dem sie ihre bestehenden Nichtverbreitungs-, Rüstungsbe-
grenzungs- und Abrüstungsverpflichtungen nicht einhalten;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 60/56

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 153 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 20 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)54:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien,
Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Republik Korea, Republik Moldau, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Boliva-
rische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Indien, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Australien, Belarus, Bhutan, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Georgien, Griechenland, Lettland, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Pakistan, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Ungarn.

54 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Brasilien, Costa Rica,
Ecuador, Guyana, Irak, Irland, Jordanien, Kenia, Liberia, Malta, Mexiko,
Neuseeland, Österreich, Salomonen, Sambia, Samoa, Schweden, Sierra
Leone, Südafrika und Timor-Leste.
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